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Zur Vorschau – NICHT mit dem Angebot abgeben 
 

Bieter Vergabenummer Datum 

            

 

Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1 

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 
Sonstiges 

2 

Angebotener Ein-
heitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 
Die Aufgliederung der Einheitspreise ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auf-
tragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. Sollten die Felder unausgefüllt sein, führt es zum Aus-
schluss gem. VK Südbayern vom 27.05.2020 -3194.Z3-3_01-20-7 auf dem Verfahren. 

                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter 

dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet wor-

den sind. 


